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A Allgemeine Bedingungen für die Helvetia Business Elektronik (ABE) 

 
1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1.1 Versicherte Sachen 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und Geräte, 
sobald sie betriebsfertig sind. 

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebe-
trieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in 
Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebs-
fertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies 
gilt auch während einer De- oder Remontage sowie während 
eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherung-
sortes. 

1.2 Nicht versicherte Sachen  

Nicht versichert sind 

a) Wechseldatenträger; 

b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Ar-
beitsmittel; 

c) Werkzeuge aller Art; 

d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versi-
cherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen.  

 

2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden 

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versi-
cherten Sachen und bei Abhandenkommen versicherter Sa-
chen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plün-
derung.  

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vor-
hergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausge-
übte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen 
müssen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese 
den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschä-
den durch  

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Drit-
ter; 

b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 

d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz ei-
nes Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 
sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implo-
sion; 

e) Wasser, Feuchtigkeit; 

f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung. 
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2.2 Elektronische Bauelemente  

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist 
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwie-
gende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Ein-
wirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzufüh-
ren ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet. 

2.3 Röhren und Zwischenbildträger  

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versi-
cherer Entschädigung für Röhren und Zwischenbildträger 
nur bei Schäden durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion; 

b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus; 

c) Leitungswasser. 

Ziffer 2.4 bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind Ziffer 
2.5 zu entnehmen. 

2.4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen keine Entschädigung für Schäden 

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten; 

b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen; 

c) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen; 

d) durch Erdbeben; 

e) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; 

f) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden 
an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädi-
gung geleistet. Ziffer 2. 2 bleibt unberührt; 

g) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung, wenn der Schaden nicht durch die Repara-
turbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versiche-
rers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

h) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
einzutreten hat. 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Ver-
sicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung 
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintre-
ten muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versi-
cherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädi-
gung. 

§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese 
Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch 
auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers au-
ßergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu 
machen. 
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versiche-
rungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt 
oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schaden-
ersatz leistet. 

2.5 Gefahrendefinitionen 

Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 

a) Raub 

Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand gegen 
die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. 
Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen 
gleich, die vorübergehend die Obhut über die versicher-
ten Sachen ausüben. 

b) Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, 
wenn jemand fremde Sachen wegnimmt, nachdem er in 
einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels  

aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl 
oder durch Raub an sich gebracht hatte;  

bb) falscher Schlüssel oder  

cc) anderer Werkzeuge eindringt. 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion  

aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen 
hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag. 

bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blit-
zes auf Sachen. 

cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung. 

d) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- 
oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus 
sonstigen mit dem Rohrsystem fest verbundenen Ein-
richtungen der Wasserversorgung, aus Anlagen der 
Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Sprinkler- oder 
Berieselungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten 
ist. 

 

3 Versicherte Interessen 

3.1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch 
das Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmun-
gen zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unbe-
rührt. 

3.2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der 
Versicherung überträgt.  

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 
95 ff VVG zur Veräußerung der versicherten Sache. 

3.3 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentums-
vorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers 
versichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädi-
gung für Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Lie-
ferant (Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer ein-
zutreten hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonder-
abreden einzutreten hätte. 

3.4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als 
Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist 
auch das Interesse dieses Dritten versichert. 

3.5 Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er 
in seinem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt (Ziffer 
3.4), selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Ent-
schädigung für Schäden, für die bei Fremdbezug üblicher-
weise der Lieferant (Hersteller oder Händler) einzutreten 
hätte. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für 
fremde Rechnung.  

 

4 Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsver-
trag bezeichneten Betriebsgrundstücke. 
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5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversi-
cherung 

5.1 Versicherungswert 

Versicherungswert ist der Neuwert.  

a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicher-
ten Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten 
(z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage). 

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten ge-
führt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzu-
stand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser 
Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für ver-
gleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.  

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt 
an dessen Stelle der Kauf- oder zuzüglich Lieferpreis 
der Sache im Neuzustand der Bezugskosten; dieser Be-
trag ist entsprechend der Preisentwicklung für ver-
gleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.  

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Liefer-
preis ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten 
maßgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache in 
der vorliegenden gleichen Art und Güte (z. B. Konstruk-
tion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Handelsspan-
ne und der Bezugskosten wiederherzustellen. Dieser 
Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu ver-
mindern oder zu erhöhen.   

Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versi-
cherungswert unberücksichtigt. 

c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

5.2 Versicherungssumme  

Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache ge-
nannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache während der Dauer 
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versi-
cherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhöhen-
de Änderungen vorgenommen werden. 

5.3 Unterversicherung 

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls, so 
besteht Unterversicherung. 

 

6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

6.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens  

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte.  

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädi-
gung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Po-
sition; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.  

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentli-
chen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden. 

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 

6.2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten  

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten des Betriebssystems, welche für die Grundfunkti-
on der versicherten Sache notwendig sind, sofern der 
Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der 

Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem 
diese Daten gespeichert waren. 

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung 
versichert. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädi-
gung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Po-
sition. 

6.3 Zusätzliche Kosten 

Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten 
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der 
jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf erstes 
Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungs-
summe vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädi-
gung geleistet wird. 

a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskos-
ten 

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte und nicht 
versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich 
an der Schadenstätte befinden 

- aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminie-
ren; 

- zu vernichten oder in die nächstgelegene geeig-
nete Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren 
und dort zu beseitigen. 

bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekon-
tamination und Entsorgung von Erdreich oder Ge-
wässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträch-
tigungen des Grundwassers oder der Natur sowie 
von Emissionen in der Luft. 

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Ver-
sicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung. 

cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Ver-
sicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um 

- Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und 
nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutau-
schen; 

- den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern; 

- insoweit den Zustand der Schadenstätte vor 
Eintritt des Schadens wiederherzustellen. 

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen 

- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens er-
lassen wurden; 

- Kontamination betreffen, die nachweislich infol-
ge dieses Schadens entstanden ist; 

- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Schadens ergangen sind und dem Versicherer 
ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb 
von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet 
wurden. 

cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind nur 
die Aufwendungen versichert, die den für eine Be-
seitigung der bestehenden Kontamination erforderli-
chen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Scha-
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den aufgewendet worden wäre. 

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nöti-
genfalls durch Sachverständige festgestellt. 

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher An-
ordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen 
des Versicherungsnehmers einschließlich der Einlie-
fererhaftung sind nicht versichert. 

ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Ver-
sicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

c) Bewegungs- und Schutzkosten 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grund nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müs-
sen, insbesondere Aufwendungen für De- und Remon-
tage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von 
Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

d) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 
Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung ei-
nes Provisoriums, Luftfracht 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens auf-
wenden muss. 

 

7 Umfang der Entschädigung  

7.1 Wiederherstellungskosten 

Im Versicherungsfall wird zwischen Teilschaden und Total-
schaden unterschieden.  

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskos-
ten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind 
als der Neuwert der versicherten Sache.  

Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Total-
schaden vor. 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Ab-
zug insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zu-
stand. 

Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen be-
zeichnet sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, 
wenn sie wirtschaftlich zusammen gehören. 

Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufge-
führt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese 
eigenständig verwendet werden können. 

7.2 Teilschaden  

Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des frühe-
ren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen 
abzüglich des Wertes des Altmaterials.  

a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere 

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 

bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch über-
tarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkos-
ten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden so-
wie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten; 

cc) De- und Remontagekosten; 

dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Ex-
pressfrachten; 

ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssys-
tems, welches für die Grundfunktion der versicher-
ten Sache notwendig ist; 

ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminie-
ren der versicherten Sache oder deren Teile sowie 
Kosten für das Vernichten von Teilen der Sache, 
ferner Kosten für den Abtransport von Teilen in die 
nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanla-
ge, jedoch nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaf-
tung. 

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe 
der Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und 
Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-
teln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die 
während der Lebensdauer der versicherten Sache erfah-
rungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, 
soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicher-
ten Sache zerstört oder beschädigt werden. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versicherungs-
fall notwendig gewesen wären; 

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen; 

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären; 

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener 
Regie; 

ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung; 

ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicherten 
Sache selbst ausgeführt werden; 

gg) Vermögensschäden. 

7.3 Totalschaden 

Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des 
Altmaterials. 

7.4 Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert 

Abweichend von Ziffer 7.2 und 7.3 ist die Entschädigungs-
leistung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls begrenzt, wenn 

a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbe-
schaffung (Totalschaden) unterbleibt oder  

b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Er-
satzteile nicht mehr zu beziehen sind. 

Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den 
Teil der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur, 
soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass er die Ent-
schädigung zur Wiederherstellung der beschädigten oder 
Wiederbeschaffung der zerstörten oder abhanden gekom-
menen Sachen verwenden wird.  

7.5 Weitere Kosten 

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Scha-
dens über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewen-
det werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der 
hierfür vereinbarten Versicherungssummen. 

7.6 Grenze der Entschädigung 

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache 
entfallende Teil der Versicherungssumme. 

7.7 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
Ziffer 7.1 bis 7.6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu 
dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme 
zu dem Versicherungswert. 

7.8 Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit  

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentan-
ten den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die 
Entschädigung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis gekürzt. 

7.9 Selbstbehalt 

Der nach Ziffer 7.1 bis 7.7 ermittelte Betrag wird je Versi-
cherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt je-
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weils einzeln abgezogen.  

Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sa-
che und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang 
zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur 
einmal abgezogen. 

 

8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

8.1 Fälligkeit der Entschädigung  

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.  

8.2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Ziffer 8.1 b) geleisteten Entschädigung 
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

8.3 Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird - ab 
Fälligkeit zu verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

8.4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 8.1, 8.3 a) und 
b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

8.5 Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft. 

8.6 Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zu-
stimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zu-
stimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungs-
nehmer sie aus wichtigem Grund verlangt. 

 

9 Sachverständigenverfahren 

9.1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls verlangen, dass der Schadens in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

9.2 Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden. 

9.3 Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schade-
nort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
steht, ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen 
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend 
für die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so 
wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

9.4 Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-
punkt, von dem an der Sachschaden für den Versiche-
rungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war; 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, ins-
besondere 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen mit 
deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie 
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens; 

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung in den Zustand vor Schadeneintritt erforderli-
chen Kosten; 

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sa-
chen; 

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten. 

9.5 Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die 
Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen 
und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Ent-
schädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sach-
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verständigen die Feststellung nicht treffen können oder wol-
len oder sie verzögern. 

9.6 Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

9.7 Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 

10 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

10.1 Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

10.2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er 
den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache in-
nerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung 
zurückzugeben. 

10.3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache 
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

10.4 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei 
Teilentschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen 
hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten 
und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt 
er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang ei-
ner schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, 
so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einverneh-
men mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen 
zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten er-
hält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleis-
teten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

10.5 Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen. 

10.6 Übertragung der Rechte 

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Ver-
sicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rech-
te zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zu-
stehen. 

10.7 Beschädigte Sachen 

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den 
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder 
behalten, wenn die Sachen nach Ziffer 10.2 bis 10.4 bei ihm 
verbleiben. 

10.8 Besitzerlangung durch den Versicherer 

Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten Ziffer 10.1 bis 10.7 entspre-
chend. 

 

11 Wechsel der versicherten Sachen 

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Sache eine andere, jedoch tech-
nisch vergleichbare Sache, so besteht nach entsprechender 
Anzeige des Versicherungsnehmers hierfür vorläufige De-
ckung. 

Die vorläufige Deckung endet 

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages 
oder 

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige De-
ckung mit gleichartigem Versicherungsschutz oder 

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, spätes-
tens jedoch nach 3 Monaten. 

 

12 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder sei-
nes Vertreters bis zum Vertragsschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne 
des Satzes 1 stellt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-
21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Ver-
tragsänderung vornehmen. Der Versicherer kann nach § 21 
Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die 
Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis 
und Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG 
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

 

13 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie 

13.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lung in Ziffer 13.3 zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt. 

13.2 Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist - unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist 
die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat 
nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie. 
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13.3 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- 
oder Einmalprämie 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Zif-
fer 13.2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten oder auch leistungsfrei. 

 

14 Dauer und Ende des Vertrages 

14.1 Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen. 

14.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer 
der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zuge-
gangen ist. 

14.3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als 
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-
ten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zu-
gehen. 

14.4 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. 

 

15 Folgeprämie 

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 
oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums be-
wirkt ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich 
aus § 38 VVG. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen. 

 

16 Lastschriftverfahren 

16.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit-
punkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende De-
ckung des Kontos zu sorgen. 

16.2 Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsver-
such, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 
berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündi-
gen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
hende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehl-
geschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 

 
17 Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit ei-
ner Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine 
Entschädigung fällig wird. 

 

18 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versiche-
rungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufge-
hoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung 
nichtig, so gebührt dem Versicherer die Prämie oder die 
Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG. 

 

19 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

19.1 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 
einzuhalten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe 
des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündi-
gung des Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

19.2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - ggf. 
auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung - ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestat-
ten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befol-
gen; erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Ei-
gentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind; 
sind Veränderungen unumgänglich, sind das Scha-
denbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu 
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzube-
wahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft - auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers er-
forderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann; 
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b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenhei-
ten gemäß Ziffer 19.2 a) ebenfalls zu erfüllen - soweit 
ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Um-
ständen möglich ist. 

19.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Ziffer 19.1 oder 19.2, so ist der Versicherer nach Maßgabe 
der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. 

 

20 Gefahrerhöhung 

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die 
ihm bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen, und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen ein-
tritt. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann 
der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Ver-
tragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein. 

 

21 Überversicherung 

21.1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 
74 VVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und 
der Prämie verlangen. 

21.2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt. 

 

22 Mehrere Versicherer 

22.1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die 
andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mittei-
lung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben. 

22.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Ziffer 22.1), ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 
VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine 
Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
dem Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der ande-
ren Versicherung erlangt hat. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalls, noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. 

 

22.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-

selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträ-
gen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wä-
re. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

22.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versi-
cherungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Auf-
hebung oder Herabsetzung der Versicherungssumme des 
später geschlossenen Vertrages beseitigt werden. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden 
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Ver-
sicherer zugeht. 

 

23 Versicherung für fremde Rechnung 

23.1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt. 

23.2 Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Ver-
sicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zu-
stimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

23.3 Kenntnis und Verhalten 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versi-
cherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer 
für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Ver-
sicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im übrigen gilt 
§ 47 VVG. 
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24 Übergang von Ersatzansprüchen 

24.1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Ü-
bergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzan-
spruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 
der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 

24.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist 
der Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leis-
tungsfrei. 

 

25 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

25.1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der ande-
ren Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszah-
lung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

25.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

25.3 Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ih-
rem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

26 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über 
Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädi-
gung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen ver-
sucht.  

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 

27 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 

27.1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die 
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, 
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform ab-
zugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-

gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

27.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift oder seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, 
findet § 13 VVG Anwendung. 

 

28 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

28.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

28.2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

28.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte. 

 

29 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Be-
ginn der Verjährung liegt. 

 

30 Gerichtsstand 

30.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zi-
vilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung 
des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend ma-
chen. 

 

30.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
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cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.  

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 

auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

31 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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B Klauseln für die Helvetia Business Elektronik 

 

Versicherte Sachen 

 

TK 1111 

Röhren  

1. Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren 

In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Ziffer 2.3 
ABE für Röhren gestrichen. 

2. Umfang der Entschädigung 

Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus 
und  

Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wiederbe-
schaffungskosten gemäß Ziffer 7 ABE ein Abzug vorge-
nommen. Der Abzug beträgt 

a) bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glättungsröhren in 
Computertomographen 

Prozentsatz = (100 P)/(PGXY). 

Der Prozentsatz beträgt maximal 100 %. 

 

Es bedeuten: 

P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) der 
bis zum Eintritt des Schadens mit der betreffenden 
Röhre bereits vorgenommenen Abtastvorgänge 
(Scan's) bzw. Betriebsstunden bzw. -monate, je 
nachdem worauf die Gewährleistung des Herstellers 
abgestellt ist. 

PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende 
Röhre üblicherweise vereinbarte Gewährleistungs-
dauer (Standard-Gewährleistung) in Scan's bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monaten. 

X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der Gut-
schrift, die vom jeweiligen Hersteller üblicherweise 
(Standard-Gewährleistung) für die betreffende Röhre 
vereinbart wird: 

a) volle Ersatzleistung/Gutschrift während der 
gesamten Gewährleistungsdauer: Faktor 1 

b) volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen be-
grenzten Teil der Gewährleistungsdauer und 
anteilige Ersatzleistung/Gutschrift für die übri-
ge Gewährleistungsdauer: Faktor 0,75 

c) anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entspre-
chend erreichter bzw. nicht erreichter Be-
triebsdauer/-leistung während der gesamten 
Gewährleistungsdauer: Faktor 0,50 

Y = Erstattungsfaktor 

a) Röntgen-Drehanodenröhren  Faktor 2 

b) Regel- und Glättungsröhren  Faktor 3 

Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, wird die indi-
viduell vereinbarte Regelung sinngemäß angewendet. 

b) bei allen anderen Röhren 
Bezeichnung der Röhren Verringerung der Entschädigung nach Benutzungsdauer  
aa) Röntgen-/Ventilröhren 
(nicht Medizintechnik) 

6 Monaten 5,5 % 

Laserröhren(nicht Medi-
zintechnik) 

6 Monaten 5,5 % 

bb) Röntgen-
Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei 
Krankenhäusern, Röntge-
nologen oder Radiologen 

12 Monaten 3,0 % 

Laserröhren (Medizin) 12 Monaten 3,0 % 

Kathodenstrahlröhren 
(CRT) in Aufzeichnungs-
einheiten von Foto-
/Lichtsatzanlagen 

12 Monaten 3,0 % 

Thyratronröhren (Medizin-
technik) 

12 Monaten 3,0 % 

Bildaufnahmeröhren (nicht 
Medizintechnik) 

12 Monaten 3,0 % 

cc) Bildwiedergaberöhren 
(nicht Medizintechnik) 

18 Monaten 2,5 % 

Hochfrequenzleistungs-
röhren 

18 Monaten 2,5 % 

dd) Röntgen-
Drehanodenröhren  

(Medizintechnik) bei 
Teilröntgenologen 

24 Monaten 2,0 % 

Stehanodenröhren  

(Medizintechnik) 

24 Monaten 2,0 % 

Speicherröhren  24 Monaten 2,0 % 

Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 % 

ee) Ventilröhren (Medizin-
technik) 

24 Monaten 1,5 % 

Regel-/Glättungsröhren 24 Monaten 1,5 % 

Röntgenbildverstärkerröh-
ren 

24 Monaten 1,5 % 

Bildaufnahme-
/Bildwiedergaberöhren  

(Medizintechnik) 

24 Monaten 1,5 % 

Linearbeschleunigerröh-
ren 

24 Monaten 1,5% 

 

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerech-
net, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit 
hatte. 

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten wer-
den nach Ziffer 7 ABE ersetzt. 

 

TK 1210 

Ausschluss von Schäden durch Feuer; Blitzschlag;  
Explosion 

Abweichend von Ziffer 2.1 d) ABE leistet  der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch 

a) Brand (Ziffer 2.5 c) aa) ABE ); 

b) Blitzschlag (Ziffer 2.5 c) bb) ABE); 

c) Explosion (Ziffer 2.5 c) cc) ABE). 

 

TK 1213 

Zwischenbildträger 

1. Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren 

In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Ziffer 2.3 
ABE für Zwischenbildträger gestrichen. 

2. Umfang der Entschädigung  

Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus 
und Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wie-
derherstellungskosten gemäß Ziffer 7 ABE ein Abzug vor-
genommen. Der Abzug entspricht dem Verhältnis der bei 
Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der vom Her-
steller erwarteten Lebensdauer. 
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TK 1233 

Ausschluss von Schäden durch Leitungswasser 

Abweichend von Ziffer 2.1 ABE leistet der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch Leitungswasser (Ziffer 2.5 d) ABE). 

 

TK 1234 

Ausschluss von Schäden durch Einbruchdiebstahl und Raub 

Abweichend von Ziffer 2.1 ABE leistet der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch 

a) Raub (Ziffer 2.5 a) ABE); 

b) Einbruchdiebstahl (Ziffer 2.5 b) ABE); 

c) den Versuch einer Tat nach a) oder b). 

 

TK 1235 

Ausschluss von Schäden durch Abhandenkommen 

Abweichend von Ziffer 2.1 ABE  leistet  der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung bei 
Abhandenkommen durch 

a) Diebstahl; 

b) Einbruchdiebstahl; 

c) Raub oder Plünderung; 

d) den Versuch einer Tat nach b) oder c) 

und für Schäden infolge eines der Ereignisse a) bis d). 

 

TK 1236 

Innere Unruhen 

1. Der Versicherer leistet  abweichend von Ziffer 2.4 b) ABE 
Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen. 

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch Verfügung von hoher Hand. 

4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlichrechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann. 

5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von Ziffer 
7.6 ABE der im Versicherungsvertrag genannte Betrag. 

6. Die Versicherung dieser Gefahr jederzeit gekündigt werden. 
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

 

TK 1408 

Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen 

1. Für die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichne-
ten Sachen besteht Versicherungsschutz auch außerhalb 
des Versicherungsortes, und zwar in dem im Versiche-
rungsvertrag genannten Gebiet. Dies gilt auch, wenn diese 
Sachen in Kraft- und Wasserfahrzeugen fest eingebaut 
sind. Kein Versicherungsschutz besteht für in Luftfahrzeu-
gen fest eingebaute Sachen. 

2. Ergänzend zu Ziffer 19.1 a) ABE  hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls Dächer und 
Fenster von Kraftfahrzeugen zu schließen sowie deren Tü-
ren abzuschließen.  

3. Verletzt der Versicherungsnehmer die in Ziffer 2 genannte 
Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe von Ziffer 19 ABE zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
höhung gilt Ziffer 20 Satz 2 ABE. Danach kann der Versi-
cherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

4. Bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub 
oder Plünderung wird die Entschädigung um den im Versi-
cherungsvertrag hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
Bei Zusammentreffen mit anderen im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Selbstbehalten gilt der jeweils höhere Selbst-
behalt. 

 

TK 1507 

Angleichung der Prämien und Versicherungssummen 

1. Prämien und Versicherungssummen werden im Versiche-
rungsvertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der 
Investitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angege-
ben. 

Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entspre-
chende Angleichung der Prämien und Versicherungssum-
men zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Prämien 
um mehr als 2 Prozent ergibt. Unterbleibt hiernach eine 
Angleichung der Prämien und Versicherungssummen, ist 
für die nächste Veränderung der Prozentsatz maßgebend, 
um den sich die Löhne und Preise gegenüber dem Zeit-
punkt geändert haben, der für die letzte Angleichung maß-
gebend war. 

2. Für die Angleichung der Prämien wird zu 30 Prozent die 
Preisentwicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung 
berücksichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen 
erfolgt unter Berücksichtigung der Preisentwicklung. Eine 
Angleichung der Prämien erfolgt nur, wenn die Versiche-
rungssummen gleichzeitig angepasst werden. 

Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entspre-
chend dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen 
würde, dann ist die Grenze der Entschädigung dieser höhe-
re Betrag. 

Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Indizes, und zwar 

a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerprei-
se gewerblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe In-
vestitionsgüter 

b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-
Industrie (alle Arbeiter). 

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Ka-
lenderjahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für die im 
folgenden Kalenderjahr fällige Jahresprämie wirksam. 

4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der 
Vereinbarung der Versicherungssumme nach dem Stand 
März 1971 Unterversicherung vorgelegen hätte. 

5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, 
wenn sich durch diese Klausel die Prämie für das folgende 
Versicherungsjahr um mehr als 10 Prozent erhöht oder die 
Prämiensteigerung in drei aufeinander folgenden Versiche-
rungsjahren mehr als 20 Prozent beträgt. 

Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mittei-
lung über die Prämienerhöhung schriftlich zu erklären. Sie 
wird zu Beginn des Versicherungsjahres wirksam, für das 
die Prämie erhöht werden sollte. 

 

Erläuterung zur Berechnung der Prämie und der Versiche-
rungssumme 

Prämie 

Die Prämie P des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich 
zu 

P = P0 x Prämienfaktor 

Prämienfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0 
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Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres 
berechnet sich zu 

S = S0 x Summenfaktor 

Summenfaktor = E/E0 

 

Es bedeuten: 

P0 = Im Versicherungsvertrag genannte Prämie, Stand Janu-
ar/März 1971 

S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, 
Stand März 1971 

E = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsgüter 

E0 = Stand März 1971 

L = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durch-
schnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe Inves-
titionsgüter-Industrie (alle Arbeiter) 

L0 = Stand Januar 1971 

 

TK 1722 

Grenze der Entschädigung 

Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von Ziffer 7.6 ABE 
je Versicherungsfall der im Versicherungsvertrag genannte Be-
trag. 

 

TK 1809 

Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt 

1. Ergänzend zu Ziffer 19.1 a) ABE hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls  

a) Kassen nach Geschäftsschluss zu entleeren und ge-
öffnet zu lassen; 

b) Kassetten von Rückgeldgebern nach Geschäfts-
schluss zu entnehmen. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 1 ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so 
kann der Versicherer nach Maßgabe von Ziffer 19 ABE zur 
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung 
gilt Ziffer 20 Satz 2 ABE. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein. 

 

TK 1819 

Anerkennung 

1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so 
erkennt der Versicherer abweichend von Ziffer 12 ABE an, 
dass ihm durch diese Besichtigung alle Gefahrumstände 
bekannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die 
Beurteilung des Risikos erheblich waren. 

2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten bleibt unberührt. 

 

TK 1820 

Regressverzicht 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen Repräsentanten) oder 
gegen anderweitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von 
Wartungs- oder Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, 
verzichtet der Versicherer auf den Übergang des Ersatzanspru-
ches, es sei denn 

a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt oder 

b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversiche-
rung beansprucht werden. 

 

TK 1825 

Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch-
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, 
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

 

TK 1850 

Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für die Tech-
nischen Versicherungszweige 

1. Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern ge-
zeichnet worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil 
und nicht als Gesamtschuldner. 

2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle be-
teiligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Na-
men im Rahmen von Ziffer 19.1 ABE die Versicherungsver-
träge zu kündigen. 

3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen 
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba-
rungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der 
führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli-
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von 
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt 

a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder 
Entschädigungsgrenzen über die im Versicherungs-
schein genannten prozentualen Werte bzw. Ma-
ximalbeträge hinaus. Dies gilt nicht für Summenan-
passungen im Rahmen der Bestimmungen für die 
vertraglich vorgesehenen Abrechnungsverfahren 
(Summe/Beitrag); 

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder 
der Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlänge-
rungen der Versicherungsdauer, die aufgrund einer 
im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung ge-
währt werden; ferner bleibt die Berechtigung des füh-
renden Versicherers zur Kündigung gemäß Ziffer 
19.1 ABE unberührt; 

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Vermin-
derung des Selbstbehaltes und/oder des Beitrags.  

4. Bei Schäden, die einen vereinbarten Betrag (in EUR) über-
steigen oder für die Mitversicherer von grundsätzlicher Be-
deutung sind, ist auf Verlangen der beteiligten Versicherer 
eine Abstimmung herbeizuführen. 

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten 
Versicherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart: 

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus 
diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den füh-
renden Versicherer und nur wegen dessen Anteil ge-
richtlich geltend machen. 

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Ver-
sicherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag (ein-
schließlich der Verfolgung von Regressansprüchen) 
auch bezüglich ihrer Anteile als Kläger oder Beklagte 
zu führen. Ein gegen oder vom führenden Versiche-
rer erstrittenes, rechtskräftig gewordenes Urteil wird 
deshalb von den beteiligten Versicherern als auch für 
sie verbindlich anerkannt. Das gilt ebenfalls für die 
mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängig-
keit geschlossenen Vergleiche. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Beru-
fungssumme oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, 
ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Ver-
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langen des führenden Versicherers verpflichtet, die 
Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weite-
re Versicherer auszudehnen, bis diese Summe er-
reicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, 
so gilt Ziffer 5 b) (Satz 2) nicht. 

 

TK 1911 

Datenversicherung 

1. Versicherte und nicht versicherte Kosten 

a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederher-
stellung von  

aa) Daten; 

bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Stan-
dardprogrammen und individuell hergestellten 
Programmen, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer berechtigt ist; 

soweit sich diese auf einem Datenträger befinden.  

b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstel-
lung von Daten und Programmen, die sich nur im Ar-
beitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 

2. Versicherte Sachen 

Abweichend von Ziffer 1.2 a) ABE sind Wechseldatenträger 
versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektroni-
sches Bauelement. 

3.  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, 
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten o-
der Programme infolge 

a) von Blitzeinwirkung oder 

b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens ge-
mäß Ziffer 2 ABE an dem Datenträger oder der Da-
tenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert 
waren 

eingetreten ist. 

4. Versicherungsort 

In Ergänzung zu Ziffer 4 ABE besteht Versicherungsschutz 
für Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren 
Auslagerungsstätten sowie auf den Verbindungswegen zwi-
schen Versicherungsort und Auslagerungsstätte. 

5. Versicherungswert, Versicherungssumme 

a) Versicherungswert sind abweichend von Ziffer 5.1 
ABE bei  

aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaf-
fungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Ziffer 
6a); 

bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaf-
fungskosten. 

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen. 

6. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme 

a) Entschädigt werden abweichend von Ziffer 7 ABE die 
für die Wiederherstellung des früheren, betriebsferti-
gen Zustandes der Daten und Programme notwendi-
gen Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederher-
stellung sind insbesondere erforderliche 

aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungs-
datenträgern; 

bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder 
Wiederherstellung von Stamm- und Bewe-
gungsdaten (einschl. dafür erforderlicher Be-
legaufbereitung / Informationsbeschaffung); 

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von 
Standardprogrammen; 

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmerwei-
terungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblö-

cke) aus beim Versicherungsnehmer vorhan-
denen Belegen (z. B. Quellcodes). 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung  

aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch 
Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleich-
bare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, 
Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind 
(z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb); 

bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft einge-
gebenen Daten; 

cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 

dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Ver-
besserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen; 

ee) für sonstige Vermögensschäden; 

ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wieder-
eingabe der Daten oder Programme nicht not-
wendig ist; 

gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wieder-
eingabe der Daten oder Programme nicht in-
nerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des 
Schadens durchgeführt wurde. 

c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten 
Versicherungssummen. 

d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schädigung vorgenommen. 

e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbe-
halt jeweils einzeln abgezogen.  

7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt 
des Versicherungsfalls  

a) Ergänzend zu Ziffer 19.1 a) ABE hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wö-
chentliche Datensicherung vorzunehmen, d.h. 
Duplikate der versicherten Daten und Pro-
gramme anzufertigen und so aufzubewahren, 
dass bei einem Versicherungsfall Originale 
und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt 
werden oder abhanden kommen können. Die 
technischen Einrichtungen zur Datensicherung 
müssen jeweils dem Stand der Technik ent-
sprechen; 

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der 
Daten auf dem Sicherungsdatenträger so be-
schaffen sind, dass deren Rücksicherung 
technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung 
mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von  
Ziffer 19 ABE zur Kündigung berechtigt oder auch 
leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
höhung gilt Ziffer 20 Absatz 2 ABE. Danach kann der Ver-
sicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

 

TK 1926 

Elektronik-Pauschalversicherung 

1. Versicherte Sachen 

a) Versichert sind sämtliche Anlagen und Geräte der 
jeweiligen nachfolgenden Anlagengruppe, sofern die 
Anlagengruppe im Versicherungsvertrag bezeichnet 
wird. 
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aa) Anlagengruppe 1:  
Daten- und Kommunikationstechnik, Büro-
technik  

- Netzwerkanlagen, Personalcomputer, Büro-
computer, Textsysteme, EDV-Anlagen 

- Laptops, Notebooks, Organizer 

- Digitalkameras (vereinbarte Höchstentschä-
digung in Prozent der dokumentierten Versi-
cherungssumme gemäß Ziffer 4.) 

- CAD-, CAE-, CAM-Systeme 

- Telefonanlagen mit Zusatzgeräten, Auto-
/Mobiltelefone 

- Telefax- und Telexgeräte 

- Gegen- und Wechselsprechanlagen 

- Alarm-, Brandmelde- und Zutrittskontrollan-
lagen 

- Türschließanlagen, Warensicherungssyste-
me 

- Personensuch- und Rufanlagen 

- Funkanlagen 

- Uhrenanlagen, Zeiterfassungsgeräte 

- Vortrags- und Demonstrationsgeräte, Bea-
mer 

- Kopiergeräte, kleine Offsetgeräte, Mikrofilm-
geräte 

- Diktiergeräte, elektrische Schreib-, Rechen-
maschinen 

- Post- und Papierbearbeitungsgeräte, Akten-
vernichter 

bb) Anlagengruppe 2: Mess- und Prüftechnik, Pro-
zessrechner, Kassen und Waagen  

- Prüfautomaten, sonstige Mess- und Prüfge-
räte 

- Prozessrechner 

- Geräte zur Materialprüfung (keine Röntgen-
anlagen) 

- Kfz-, Mess- und Prüfeinrichtungen 

- Elektronische Kassen und Waagen 

cc) Anlagengruppe 3: Satz- und Reprotechnik 

- Elektronische Graviereinrichtungen für 
Druckvorlagen 

- Farbauszugsanlagen, Graphische Gestal-
tungssysteme 

- Foto- und Lichtsatzanlagen, Reprokameras 

- Filmentwicklungsmaschinen 

dd) Anlagengruppe 4: Bild- und Tontechnik 

- Produktionstechnische Anlagen für Fernseh-
studios, Rundfunksender und Tonstudios 

- Fernseh- und Videoanlagen 

- Industriefernsehanlagen 

- Elektroakustische Anlagen 

- Antennenanlagen 

ee) Anlagengruppe 5: Medizintechnik 

- Röntgenanlagen 

- Medizinische Fernsehtechnik 

- Elektromedizin 

- Geräte für Diagnostik und Therapie 

- Physikalisch medizinische Geräte 

- Laborgeräte und Laborsysteme 

- Sterilisations- und Desinfektionsanlagen 

- Thermographieanlagen 

- Ultraschallgeräte 

- Strahlen- und Dosisleistungsmessgeräte 

- Dentaleinrichtungen 

Endoskopiegeräte sind nur versichert, sofern 
dies besonders vereinbart wurde. 

ff) Anlagengruppe 6: Weitere Anlagen, sofern im 
Versicherungsvertrag bezeichnet 

b) Versichert ist (sind) jeweils auch die dazugehörige(n) 

aa) Versorgungstechnik für Elektronikanlagen (wie 
Klimaanlagen, unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung, Netzersatzanlagen und Frequenzum-
former); 

bb) Leitungen, Erdkabel, sowie der Leitungsfüh-
rung dienende Vorrichtungen innerhalb der 
versicherten Betriebsgrundstücke. 

c) Nicht versichert sind: 

aa) Elektronische Maschinen- und CNC-
Steuerungen; Geschwindigkeitsmessanlagen, 
Verkehrszähl- und Überwachungsanlagen, 
Verkehrsregelungsanlagen, Fahrkarten- und 
Parkscheinautomaten, Bohrloch- und Kanal-
fernsehanlagen, Beulen- und Lecksuchmol-
che, Tanksäulen und -automaten, Autowasch-
anlagen inkl. dazugehöriger Steuerungen, 
Großwiegeeinrichtungen (z. B. Fahrzeugwaa-
gen), Fütterungscomputer, Navigationsanla-
gen und Fahrzeugelektronik in Kraft-, Wasser- 
und Luftfahrzeugen, Solaranlagen; 

bb) Vorführgeräte, Handelsware und zu Service-, 
Reparatur-, Wartungszwecken o.ä. überlasse-
ne fremde Anlagen und Geräte; 

cc)  Anlagen und Geräte, für die der Versiche-
rungsnehmer keine Gefahr trägt, z. B. durch 
Haftungsfreistellung bei gemieteten Sachen. 

2. Versicherungsschutz außerhalb der Betriebsgrundstücke; 
Höchstentschädigung 

a) Sofern im Versicherungsvertrag bezeichnet, ist (sind) 
die gemäß Ziffer 1 versicherte(n) Anlagengruppe(n) 
abweichend von Ziffer 4 ABE auch außerhalb der do-
kumentierten Betriebsgrundstücke versichert - jedoch 
nur innerhalb Europas (geographischer Begriff). 

Die vereinbarte Höchstentschädigung für Schäden 
außerhalb der dokumentierten Betriebsgrundstücke 
gemäß Abs. 1 beträgt abweichend von Ziffer 7.6 ABE 
je Versicherungsfall, in Prozent der dokumentierten 
Versicherungssumme (Vorsorgeversicherung gemäß 
Ziffer 4 bleibt unberücksichtigt), maximal vereinbarter 
Betrag (in EUR). 

b) Versicherungsschutz besteht jedoch nicht bei Umzü-
gen, die zwischen Betriebsgrundstücken oder außer-
halb von Betriebsgrundstücken durchgeführt werden. 

3. Beginn des Versicherungsschutzes 

Abweichend von Ziffer 1.1 ABE beginnt der Versicherungs-
schutz des Versicherers für Veränderungen (Ziffer 6) be-
reits vor Betriebsfertigkeit versichert, und zwar mit Überga-
be der Sachen (Ziffer 1) oder Teilen davon am Versiche-
rungsort. 

4. Versicherungssumme; Unterversicherung 

Die im Versicherungsvertrag für die versicherten Sachen 
insgesamt genannte Versicherungssumme soll der Summe 
der Einzel-Versicherungswerte (Ziffer 5.1 ABE) dieser Sa-
chen entsprechen. Ist die Versicherungssumme niedriger 
als diese Summe, so liegt Unterversicherung vor; Ziffer 7.6 
und 7.7 ABE gelten sinngemäß. 

5. Vorsorgeversicherung 

Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintre-
tenden Veränderungen (Ziffer 6) gilt eine Vorsorgeversiche-
rung in Höhe von 30 Prozent der zuletzt dokumentierten 
Versicherungssumme vereinbart. 

6. Jahresmeldung für Veränderungen  
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a) Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer 
innerhalb eines Monats nach Beginn eines jeden 
Versicherungsjahres die aufgrund der im vorherge-
henden Versicherungsjahr eingetretenen Verände-
rungen erforderliche Anhebung/Reduzierung der 
Versicherungssummen. Falls keine Veränderungen 
eingetreten sind, ist eine Meldung entbehrlich. 

b) Die Prämie infolge der Anhebung/Reduzierung wird 
aus der Differenz zwischen alter und neuer Versiche-
rungssumme ab Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres berechnet/gutgeschrieben. 

c) Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb Monats-
frist, obwohl sie aufgrund im vorhergehenden Versi-
cherungsjahr eingetretener Veränderungen ab-
zugeben gewesen wäre, so entfällt die Vorsorgever-
sicherung (Ziffer 5) für das laufende Versicherungs-
jahr. 

7. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Ergänzend zu Ziffer 19.1 a) ABE hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls  

a) Kassen nach Geschäftsschluss zu entleeren und ge-
öffnet zu lassen;  

b) Kassetten von Rückgeldgebern nach Geschäfts-
schluss zu entnehmen; 

c) sofern Versicherungsschutz gemäß Ziffer 2 verein-
bart ist, Dächer und Fenster von Kraftfahrzeugen zu 
schließen sowie deren Türen abzuschließen.  

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer 
nach Maßgabe von Ziffer 19 ABE zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
höhung gilt Ziffer 20 Satz 2 ABE. Danach kann der Versi-
cherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

8. Röhren und Zwischenbildträger 

a) In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Ziffer 
2.3 ABE für Röhren und Zwischenbildträger gestri-
chen. 

b) Bei Röhren wird - soweit der Schaden nicht durch die 
Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Einbruch-
diebstahl, Raub, Vandalismus und Leitungswasser 
verursacht wurde - von den Wiederbeschaffungskos-
ten gemäß Ziffer 7 ABE (Umfang der Entschädigung) 
ein Abzug vorgenommen. Der Abzug beträgt 

aa) bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glät-
tungsröhren in Computertomographen 

Prozentsatz = (100 P)/(PGXY). 

Der Prozentsatz beträgt maximal 100%. 

Es bedeuten: 

P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vor-
besitzer) der bis zum Eintritt des Scha-
dens mit der betreffenden Röhre bereits 
vorgenommenen Abtastvorgänge 
(Scan's) bzw. Betriebsstunden bzw. -
monate, je nachdem worauf die Ge-
währleistung des Herstellers abgestellt 
ist. 

PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die 
betreffende Röhre üblicherweise verein-
barte Gewährleistungsdauer (Standard-
Gewährleistung) in Scan's bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monaten. 

X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung 
bzw. der Gutschrift, die vom jeweiligen 
Hersteller üblicherweise (Standard-
Gewährleistung) für die betreffende 
Röhre vereinbart wird: 

(1) volle Ersatzleistung/Gutschrift während 
der gesamten Gewährleistungsdauer: 
Faktor 1 

(2) volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen 
begrenzten Teil der Gewährleistungs-
dauer und anteilige Ersatzleis-
tung/Gutschrift für die übrige Gewähr-
leistungsdauer: Faktor 0,75 

(3) anteilige Ersatzleistung/Gutschrift ent-
sprechend erreichter bzw. nicht erreich-
ter Betriebsdauer/-leistung während der 
gesamten Gewährleistungsdauer: Fak-
tor 0,50 

Y = Erstattungsfaktor 

(1) Röntgen-Drehanodenröhren  Faktor 2 

(2) Regel- und Glättungsröhren  Faktor 3 

Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, 
wird die individuell vereinbarte Regelung sinn-
gemäß angewendet. 

bb) bei allen anderen Röhren 
 
Bezeichnung der Röhren Verringerung der Entschädigung nach Benutzungsdauer  
aa) Röntgen-/Ventilröhren 
(nicht Medizintechnik) 

6 Monaten 5,5 % 

Laserröhren(nicht Medi-
zintechnik) 

6 Monaten 5,5 % 

bb) Röntgen-
Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei 
Krankenhäusern, Röntge-
nologen oder Radiologen 

12 Monaten 3,0 % 

Laserröhren (Medizin) 12 Monaten 3,0 % 

Kathodenstrahlröhren 
(CRT) in Aufzeichnungs-
einheiten von Foto--
/Lichtsatzanlagen  

12 Monaten 3,0 % 

Thyratronröhren (Medizin-
technik) 

12 Monaten 3,0 % 

Bildaufnahmeröhren (nicht 
Medizintechnik) 

12 Monaten 3,0 % 

cc) Bildwiedergaberöhren 
(nicht Medizintechnik) 

18 Monaten 2,5 % 

Hochfrequenzleistungs-
röhren 

18 Monaten 2,5 % 

dd) Röntgen-
Drehanodenröhren  

(Medizintechnik) bei 
Teilröntgenologen 

24 Monaten 2,0 % 

Stehanodenröhren  

(Medizintechnik) 

24 Monaten 2,0 % 

Speicherröhren  24 Monaten 2,0 % 

Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 % 

ee) Ventilröhren (Medizin-
technik) 

24 Monaten 1,5 % 

Regel-/Glättungsröhren 24 Monaten 1,5 % 

Röntgenbildverstärkerröh-
ren 

24 Monaten 1,5 % 

Bildaufnahme-
/Bildwiedergaberöhren  

(Medizintechnik) 

24 Monaten 1,5 % 

Linearbeschleunigerröh-
ren 

24 Monaten 1,5% 

 
Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an ge-
rechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungs-
möglichkeit hatte. 

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten 
werden nach Ziffer 7 ABE ersetzt. 

c) bei Zwischenbildträgern wird - soweit der Schaden 
nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosi-
on, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und Lei-
tungswasser verursacht wurde - von den Wiederher-
stellungskosten gemäß, Ziffer 7 ABE ein Abzug vor-
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genommen. Der Abzug entspricht dem Verhältnis der 
bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der 
vom Hersteller erwarteten Lebensdauer. 

9. Selbstbehalt 

Gemäß Ziffer 7.9 ABE wird der Entschädigungsbetrag 

a) bei Schäden außerhalb der dokumentierten Be-
triebsgrundstücke - sofern Versicherungsschutz ge-
mäß Ziffer 2 vereinbart ist - durch Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl, Raub oder Plünderung; 

 

b) bei sonstigen versicherten (nicht unter a fallenden) 
Schäden 

je Versicherungsfall um den im Versicherungsvertrag hier-
für jeweils genannten Selbstbehalt gekürzt. 

10. Regressverzicht 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen Repräsentanten) oder 
gegen anderweitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von 
Wartungs- oder Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, 
verzichtet der Versicherer auf den Übergang des Ersatzanspru-
ches, es sei denn 

a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt oder 

b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversi-
cherung beansprucht werden. 

 

TK 1928 

Software-Versicherung 

1. Versicherte und nicht versicherte Kosten 

a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederher-
stellung von  

aa) Daten; 

bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Stan-
dardprogrammen und individuell hergestellten 
Programmen, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer berechtigt ist, 

soweit sich diese auf einem Datenträger befinden.  

b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstel-
lung von Daten und Programmen, die sich nur im Ar-
beitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 

2. Versicherte Sachen 

Abweichend von Ziffer 1.2 a) ABE sind Wechseldatenträger 
versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektroni-
sches Bauelement. 

3. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, 
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten o-
der Programme 

a) infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens gemäß Ziffer 2 ABE an dem Datenträger oder 
der Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese ge-
speichert waren, eingetreten ist; 

b) durch: 

aa) Ausfall oder Störung der Hardware der Daten-
verarbeitungsanlage, der Hardware oder der 
Datenfernübertragungseinrichtungen und -
leitungen, der Stromversor-
gung/Stromversorgungsanlage oder der Kli-
maanlage; 

bb) Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von 
Datenträgern, falsche Befehlseingabe); 

cc) vorsätzliche Programm- oder Datenänderun-
gen durch Dritte in schädigender Absicht (mit 
Ausnahme von 3 c); 

dd) Über- oder Unterspannung; 

ee) elektrostatische Aufladung oder elektromagne-

tische Störung; 

ff) Höhere Gewalt. 

c)  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für den Ver-
lust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der 
Daten oder Programme durch Programme oder Da-
teien mit Schadenfunktion wie z. B. Computerviren, 
Würmer, Trojanische Pferde. 

4.  Versicherungsort 

In Ergänzung zu Ziffer 4 ABE besteht Versicherungsschutz 

a) innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke und für die Datenfernübertra-
gungseinrichtungen und -leitungen, die diese Be-
triebsgrundstücke verbinden; 

b) für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Ausla-
gerungsstätten (Ziffer 6a) sowie auf den Verbin-
dungswegen zwischen den bezeichneten Betriebs-
grundstücken und den Auslagerungsstätten. 

5. Versicherungswert, Versicherungssumme 

a) Versicherungswert sind abweichend von Ziffer 5.1 
ABE bei  

aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaf-
fungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Ziffer 
6a); 

bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaf-
fungskosten. 

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen. 

6. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme 

a) Entschädigt werden abweichend von Ziffer 7 ABE die 
für die Wiederherstellung des früheren, betriebsferti-
gen Zustandes der Daten und Programme notwendi-
gen Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederher-
stellung sind insbesondere erforderliche 

aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungs-
datenträgern; 

bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder 
Wiederherstellung von Stamm- und Bewe-
gungsdaten (einschl. dafür erforderlicher Be-
legaufbereitung / Informationsbeschaffung); 

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von 
Standardprogrammen; 

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmerwei-
terungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblö-
cke) aus beim Versicherungsnehmer vorhan-
denen Belegen (z. B. Quellcodes). 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung  

aa) für Kosten, die dadurch entstehen, dass der 
Versicherungsnehmer die Verwendung von 
Daten oder Programmen zulässt oder solche 
selbst verwendet, die nicht versichert sind; 

bb) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch 
Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleich-
bare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, 
Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind 
(z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb); 

cc) für die Korrektur von manuell fehlerhaft einge-
gebenen Daten; 

dd) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 

ee) für Mehrkosten durch Änderungen oder Ver-
besserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen; 

ff) für sonstige Vermögensschäden. 

c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten 
Versicherungssummen. 
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d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schädigung vorgenommen. 

e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbe-
halt jeweils einzeln abgezogen.  

7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt 
des Versicherungsfalls  

a) Ergänzend zu Ziffer 19.1 a) ABE hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wö-
chentliche Datensicherung vorzunehmen, d.h. 
Duplikate der versicherten Daten und Pro-
gramme anzufertigen und so aufzubewahren, 
dass bei einem Versicherungsfall Originale 
und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt 
werden oder abhanden kommen können. Die 
technischen Einrichtungen zur Datensicherung 
müssen jeweils dem Stand der Technik ent-
sprechen; 

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der 
Daten auf dem Sicherungsdatenträger so be-
schaffen sind, dass deren Rücksicherung 
technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung 
mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests; 

cc) die Vorschriften und Hinweise des Herstellers 
zur Installation, Wartung und Pflege der Da-
tenverarbeitungsanlage/Datenträger zu beach-
ten und übliche, ständig aktualisierte Schutz-
maßnahmen gegen die bestimmungswidrige 
Veränderung und Löschung gespeicherter Da-
ten vorzunehmen (z. B. durch Firewalls, 
Zugriffsschutzprogramme); 

dd) seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die 
Datenverarbeitungsanlage ausschließlich zu 
betrieblichen Zwecken zu nutzen und nur Da-
ten und Programme zu verwenden, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt 
ist. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von 
Ziffer 19 ABE zur Kündigung berechtigt oder auch 
leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Ge-
fahrerhöhung gilt Ziffer 20 Satz 2 ABE. Danach kann 
der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

 

TK 1930 

Mehrkostenversicherung 

1. Gegenstand der Versicherung 

a) Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer versi-
cherten Sache, für die im Versicherungsvertrag diese 
Mehrkostenversicherung vereinbart ist, infolge eines 
gemäß  

Ziffer 2 ABE eingetretenen Sachschadens unterbro-
chen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Ent-
schädigung für die dadurch entstehenden Mehrkos-
ten. 

b) Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsneh-
mer innerhalb der Haftzeit aufwendet, um eine Un-
terbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes 
abzuwenden oder zu verkürzen, weil der frühere be-
triebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wie-
derhergestellt oder eine zerstörte Sache durch eine 
gleichartige ersetzt werden muss. 

c) Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versiche-
rungsschutz für die Mehrkosten besteht. Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Haftzeit 12 

Monate. Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von 
dem an der Sachschaden für den Versicherungs-
nehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war, spätestens jedoch mit 
Beginn des Mehrkostenschadens. Bei mehreren 
Sachschäden an derselben Sache, zwischen denen 
ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die 
Haftzeit mit dem Erstschaden. 

2. Versicherte Mehrkosten 

a) Versichert sind die im Versicherungsvertrag im ein-
zelnen bezeichneten zeitabhängigen (aa) und zeitu-
nabhängigen (bb) Mehrkosten.  

aa) Zeitabhängige Mehrkosten sind Kosten, die 
proportional mit der Dauer der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung entstehen, insbesonde-
re für 

(1) die Benutzung anderer Anlagen; 

(2) die Anwendung anderer Arbeits- oder 
Fertigungsverfahren; 

(3) die Inanspruchnahme von Lohn-
Dienstleistungen oder Lohn-
Fertigungsleistungen; 

(4) den Bezug von Halb- oder Fertigfabrika-
ten. 

bb) Zeitunabhängige Mehrkosten sind Kosten, die 
während der Dauer der Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung nicht fortlaufend entstehen, 
insbesondere für 

(1) einmalige Umprogrammierung; 

(2) Umrüstung; 

(3) behelfsmäßige oder vorläufige Wieder-
instandsetzung. 

b) Abweichend von Ziffer 5.2 ABE wird die Versiche-
rungssumme jeweils aus den versicherten zeitab-
hängigen und zeitunabhängigen Mehrkosten gebil-
det, die der Versicherungsnehmer in einem gesam-
ten Geschäftsjahr hätte aufwenden müssen, wenn 
die im Versicherungsvertrag bezeichnete Sache für 
dieses Geschäftsjahr infolge eines Sachschadens 
ausgefallen wäre. 

Grundlage für die Versicherungssumme für zeitab-
hängige Mehrkosten sind die im Versicherungsver-
trag je Tag und Monat genannten Beträge. 

Ziffer 5.1 und 5.3 ABE gilt nicht. 

3. Umfang der Entschädigung 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für die Mehr-
kosten, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sach-
schaden für den Versicherungsnehmer nach den an-
erkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar 
war, innerhalb der für diese Mehrkostenversicherung 
vereinbarten Dauer liegt. Die Entschädigung darf 
nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche 
Vorteile, die sich bis zu sechs Monaten nach  Ablauf 
der Haftzeit als Folge der Unterbrechung ergeben, 
sind angemessen zu berücksichtigen. 

b) Abweichend von Ziffer 7 ABE wird Entschädigung 
geleistet für 

aa) zeitabhängige Mehrkosten je Arbeitstag bis zur 
vereinbarten Tagesentschädigung, je Monat 
jedoch höchstens bis zur vereinbarten Mo-
natsentschädigung; 

bb) zeitunabhängige Mehrkosten bis zur Höhe der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme. 

c) Keine Entschädigung wird geleistet für Mehrkosten, 

aa)  soweit sie auch dann entstanden wären, wenn 
die technische Einsatzmöglichkeit der Sache 
nicht infolge des Schadens an ihr unterbro-
chen oder beeinträchtigt gewesen wäre; 

bb) die für die Wiederherstellung oder Wiederbe-
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schaffung der vom Schaden betroffenen versi-
cherten Sache selbst entstehen. 

d) Keine Entschädigung wird geleistet, soweit sich die 
Mehrkosten erhöhen durch 

aa)  außergewöhnliche Ereignisse die während der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung der 
technischen Einsatzmöglichkeit hinzutreten; 

bb) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion, Aufstand oder Innere 
Unruhen; 

 

cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive 
Substanzen; 

dd) Erdbeben, Überschwemmung; 

ee) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- 
oder Betriebsbeschränkungen; 

ff) den Umstand, dass dem Versicherungsneh-
mer zur Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung zerstörter, beschädigter oder ab-
handen gekommener Sachen bzw. Daten des 
Betriebssystems nicht rechtzeitig genügend 
Kapital zur Verfügung steht; 

gg) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystems an-
lässlich der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung geändert, verbessert oder überholt 
werden; 

hh) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von 
Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder 
Hilfs- oder Betriebsstoffen. 

e) Der nach a) bis d) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt: 

aa) Für zeitabhängige Mehrkosten gilt der verein-
barte zeitliche Selbstbehalt in Arbeitstagen. 
Der Versicherungsnehmer hat denjenigen Teil 
des ermittelten Betrages selbst zu tragen, der 
sich zu dem Gesamtbetrag verhält wie der 
zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum 
der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der 
technischen Einsatzmöglichkeit. In der Be-
rechnung werden für den Gesamtzeitraum der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung nur Zei-
ten berücksichtigt, in denen im versicherten 
Betrieb gearbeitet wird oder ohne Eintritt des 
Versicherungsfalls gearbeitet worden wäre. 
Der Gesamtzeitraum endet spätestens mit Ab-
lauf der Haftzeit. 

bb) Für zeitunabhängige Mehrkosten gilt der ver-
einbarte betragsmäßige oder prozentuale 
Selbstbehalt. 

4. Sachverständigenverfahren 

Ergänzend zu Ziffer 9 ABE müssen die Feststellungen der 
Sachverständigen enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den 
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den 
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln 
der Technik frühestens erkennbar war; 

b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-
che die versicherten Mehrkosten beeinflussen; 

c) die zeitabhängigen Mehrkosten (Ziffer 2 a) aa); 

d) die zeitunabhängigen Mehrkosten (Ziffer 2 a) bb). 

 

 

 

C Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

§ 13  

Änderung von Anschrift und Name  

(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugebende Willenserklärung die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers entsprechend anzuwenden.  

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem 
Gewerbebetrieb genommen, ist bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzu-
wenden. 

 

§ 19  

Anzeigepflicht  

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den 
Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt 
der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 
1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet.  

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.  

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versi-

cherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen.  

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach 
Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedin-
gungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei 
einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtver-
letzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil.  

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 
4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.  

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Ver-
tragsänderung die Prämie um mehr als zehn Prozent oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versiche-
rer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses 
Recht hinzuweisen. 

 

§ 20  

Vertreter des Versicherungsnehmers  

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und 
des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis 
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arg-
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list des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

 

§ 21  

Ausübung der Rechte des Versicherers  

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat 
bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf 
die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-
stände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese 
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des 
Versicherungsfalls ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf 
einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Ver-
sicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.  

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 

 

§ 22  

Arglistige Täuschung  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.  

 

§ 23  

Gefahrerhöhung  

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhö-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ges-
tatten.  

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenom-
men oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versiche-
rer unverzüglich anzuzeigen.  

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen 
ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis 
erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.  

 

§ 24  

Kündigung wegen Gefahrerhöhung  

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 
23 Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat 
die Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen.  

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.  

(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versi-
cherers von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn 
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung 

bestanden hat.  

 

§ 25  

Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung  

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für 
diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die 
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlö-
schen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.  

(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Absiche-
rung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Ver-
sicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf die-
ses Recht hinzuweisen.  

 

§ 26  

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung  

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich 
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu 
diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn 
die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf 
Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt 
Absatz 1 Satz 2.  

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet,  

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt 
des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war, oder  

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war.  

 

§ 27  

Unerhebliche Gefahrerhöhung  

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerheb-
liche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umstän-
den als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mit-
versichert sein soll.  

 

§ 28  

Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit  

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls gegen-
über dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den 
Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei 
denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober 
Fahrlässigkeit.  

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung 
einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen 
Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
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Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versiche-
rers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.  

 

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, 
ist unwirksam. 

 

 

§ 37  

Zahlungsverzug bei Erstprämie  

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.  

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie auf-
merksam gemacht hat.  

 

§ 38  

Zahlungsverzug bei Folgeprämie  

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den 
Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zu-
sammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt 
anzugeben.  

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.  

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündi-
gung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug 
ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden 
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; 
Absatz 2 bleibt unberührt.  

 

§ 39  

Vorzeitige Vertragsbeendigung  

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 

Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 
19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglis-
tiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Rücktritts oder Anfechtungserklärung 
zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versi-
cherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug 
der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern. 

 

§ 47  

Kenntnis und Verhalten des Versicherten  

(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versiche-
rung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten 
des Versicherten zu berücksichtigen.  

(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsneh-
mers nicht möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer 
braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versi-
cherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu las-
sen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem 
Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten schließt. 

 

§ 74  

Überversicherung  

(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Ver-
tragspartei verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseiti-
gung der Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung 
der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.  

(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, 
sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

§ 79  

Beseitigung der Mehrfachversicherung  

 

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er ver-
langen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühe-
re Versicherung nicht gedeckt ist.  

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind 
in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig 
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann 
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.  

 

§ 80  

Fehlendes versichertes Interesse  

(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versi-
cherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei 
einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 
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ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der 
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.  

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte 
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.  

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse 
in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versi-
cherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

§ 82  

Abwendung und Minderung des Schadens  

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen.  

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuho-
len, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln.  

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer.  

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 

 

§ 86  

Übergang von Ersatzansprüchen  

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden.  

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Formund Fristvorschriften zu wahren und bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.  

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häusli-
cher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 

 

§ 95  

Veräußerung der versicherten Sache  

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich erge-
benden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.  

(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die 
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.  

(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.  
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§ 96  

Kündigung nach Veräußerung  

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicher-
ten Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des 
Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.  

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.  

(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prä-
mie verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie be-
steht nicht.  

 

§ 97  

Anzeige der Veräußerung  

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und 
der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.  

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leis-
tung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht 
gekündigt hat.  

 

§ 98  

Schutz des Erwerbers  

Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versiche-
rungsvertrags, durch die von den §§ 95 bis 97 zum Nachteil des 
Erwerbers abgewichen wird, nicht berufen. Jedoch kann für die 
Kündigung des Erwerbers nach § 96 Abs. 2 und die Anzeige der 
Veräußerung die Schriftform oder die Textform bestimmt werden. 

 

§ 99  

Zwangsversteigerung, Erwerb des Nutzungsrechts  

Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der 
Zwangsversteigerung über oder erwirbt ein Dritter auf Grund 
eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 
Verhältnisses die Berechtigung, versicherte Bodenerzeugnisse zu 
beziehen, sind die §§ 95 bis 98 entsprechend anzuwenden. 
 

 




